
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/5/4 4Ob540/71,
8Ob215/71

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1971

Norm

ABGB §1063 A1

KO §14

KO §44

Rechtssatz

Durch eine spätere obligatorische Vereinbarung nach Bezahlung des Restkaufpreises kann der Eigentumsvorbehalt

nicht verlängert, sondern nur der Schuldner verp8ichtet werden, trotz eingetretenen Erwerbs des Eigentums die Sache

rückzuübereignen (JBl 1969,389 Koziol). Dieser obligatorische Anspruch ist bloß eine Konkursforderung im Sinne des §

14 KO.
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